
Situationsplan Trotte 

 

Eingabe GPS: Winkel 14, 5234 Villigen 

  

Eingang Trotte 

- Den Caterern steht ein Teil der Parzelle 950 als Güterumschlagplatz zur Verfügung. Die Benützung beschränkt sich 
auf ein Fahrzeug mit/ohne Anhänger. Weitere Fahrzeuge - weder vom Veranstalter, den Lieferanten oder Gästen - 
werden ausdrücklich nicht toleriert. 

- Die Parkierung ist so vorzunehmen, dass zwischen dem Lieferwagen und der Baute aus Holz (AGV-Nr. 178) ein 
Durchgang in Fahrzeugbreite bestehen bleibt. 

- Jede Art von Grill ist auf der Parzelle 950 aus Rücksicht auf die eng stehenden alten Holzbauten untersagt. Genü-
gend Abstand ist gewahrt, wenn der Grill auf der Parzelle 948 (Trottengasse mit Teerbelag) platziert wird. 



 

 

Parkverbot bei den Vorplätzen 
 

Das Parken auf den Vorplätzen bei den Eingängen der Trotte Villigen ist strengstens verboten. 
 

Es ist nur das kurzfristige Parken für den Güterumschlag erlaubt. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis und bitten Sie, Ihre Autos auf den dafür vorgesehenen Park-
plätzen abzustellen. 

 
Gemeinderat Villigen 
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